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Teilnahmebedingungen und Ordnungshinweise zum Königsschießen

1. Um einen reibungslosen Ablauf des Königsschießens zu gewährleisten, sind alle Teilnehmer verpflichtet, Ruhe und Ordnung im Schießstand zu wahren.

2. Für die Sicherheitsmaßnahmen im Schießstand sowie für die Durchführung des Schießens ist der jeweilige Leiter des Vereins oder Verbandes verantwortlich, der die Organisation des Königsschießens übernommen hat. Um ein Verstellen der Gewehre während des Schießens zu unterbinden, werden die Verstellvorrichtungen von der Schießaufsicht verplombt.

3. Vom jeweils verantwortlichen Leiter können Betrunkene aus dem Schießstand und von der Teilnahme am Königsschießen ausgeschlossen werden. 

4. Das Königsschießen findet auf 2 Ständen mit einer automatischen Anzeigerscheibe (10 Ringe) statt. Es wird auf eine Entfernung von 50 m mit Kleinkaliberbüchsen geschossen.

5. Am Königsschießen sind teilnahmeberechtigt alle männlichen Einwohner aus Liebenau, welche

a) das 21. Lebensjahr vollendet haben;

b) seit mindestens einem Jahr (Stichtag ist jeweils der 01.07. des Vorjahres) ihren Hauptwohnsitz im Flecken Liebenau haben; 

c) in den letzten fünf vorangegangenen Jahren die Königswürde nicht errungen haben.

d) Ebenfalls teilnahmeberechtigt sind die Bewohner Spelshausens, Arkenberg sowie Rothenkamp.

Bürger, deren Wahlrecht ruht, oder die vom Wahlrecht ausgeschlossen sind, können sich am Königsschießen nicht beteiligen.

Liebenauer Einwohner, die nicht die deutsche Staatsangehörigkeit haben, sind am Königsschießen teilnahmeberechtigt, wenn sie seit mindestens fünf Jahren (Stichtag ist jeweils der 01.07. des Vorjahres) ihren Hauptwohnsitz in Liebenau haben.

6. Jeder Teilnehmer ist verpflichtet, sich vor dem Antreten zum Ausmarsch zum Königsfrühstück zwecks namentlicher Erfassung bei einem der Mitarbeiter der Verwaltung der Samtgemeinde Liebenau zu melden, um die Teilnahmeberechtigung zum Königsschießen zu erlangen. Es wird zum Schießen nur zugelassen, wer sich am Ausmarsch beteiligt hat. Diese Regelung gilt jedoch nicht für gehbehinderte Personen.

7. Jeder Schütze gibt 3 Schuss auf die Königsscheibe ab. Zusätzlich sind ihm zwei Probeschüsse gestattet, wenn er sie vorher gewünscht hat. Am Schützenfestsamstag darf jeder Schütze nur eine Serie schießen.

8. Der erste Schuss auf die Königsscheibe gebührt dem Schützenkönig. Die weitere Teilnahme am Schießen ist zwanglos.

 9.  Ein Teilnehmer darf erst dann auf die Königsscheibe schießen, wenn die automatische
      Anzeige gelöscht ist und die Schießaufsicht den Schuss freigibt.

10.  Die Reihenfolge der am Stechen beteiligten Schützen wird durch Los, welches die       Schießaufsicht zieht, bestimmt. Die Verlosung findet außerhalb des Schießstandes statt. Danach betreten die am Stechen Beteiligten einzeln den Schießstand, um zum Schießen zugelassen zu werden. Während des Stechens dürfen sich weitere Personen im Schießstand nicht aufhalten. 

11. Wird die Königswürde nicht angenommen, ist diese Person für die nächsten 10 Jahre  vom Königsschießen auszuschließen.

12. Bei der Proklamation hat der König einen dunklen Anzug und einen Zylinder zu tragen. Nach der Proklamation des neuen Königs wird erwartet, daß ihn alle Schützen begleiten, nachdem sie sich zu einem Zug formiert haben. Die Marschroute des Zuges wird nach der Proklamation bekannt gegeben.

13. Der König erhält vom Flecken eine Prämie von 1.300,00 € in bar. Der zweitbeste Schütze erhält einen Geldpreis von 50,00 € und der drittbeste Schütze von 30,00 €.

Der Kaiserpokalgewinner erhält vom Flecken eine Prämie von 50,00 € in bar.

Der Jugendkönig erhält 80,00 € in bar. Der zweitbeste Schütze 30,00 €, der drittbeste Schütze 15,00 €.

Der Kinderkönig erhält vom Flecken 50,00 €, der Zweitplazierte 15,00 € und der Drittplazierte 10,00 €.

Die Damenpokalsiegerin erhält 80,00 €, der zweite Preis beträgt 30,00 € und der dritte Preis 15,00 €.

14.  Der König hat nach der Proklamation 50 l Bier im Festzelt aufzulegen. Nachdem an seinem Haus in Liebenau die Königsscheibe angebracht ist, erhalten der Rat und die übrige Begleitung vom König 150 l Freibier. Der Schützenkönig muss für die Königskette ein Anhängsel in Silber stiften. Auf dem Anhängsel müssen mindestens die Jahreszahl und der Name des Königs eingraviert sein. Der Schützenkönig ist nicht berechtigt, ohne Zustimmung des Gemeinderates Neuerungen im Verlauf des Schützenfestes einzuführen. Die Bierfässer sind jeweils vom Festwirt zu beziehen.

15. Falls bei gleicher Ringzahl mehrere Schützen um die Königswürde oder um einen der bezeichneten Preise stechen müssen, ist derjenige, der beim Stechen eine Ringzahl auch nur mit einem Schuss nicht trifft sowie derjenige, der zum Stechen nicht rechtzeitig erscheint, von dem jeweiligen Wettbewerb ausgeschlossen. 

16. Der Bürgermeister und der 1. Beigeordnete begleiten den König während des Marsches.

17. Ziff. 1 - 3, 7, 10 und 15 gelten für das Ausschießen des Jugendkönigs, Ziff. 1 - 5, 7, 9, 10, 11 und 15 gelten für das Ausschießen der Damenpokalsiegerin entsprechend. 

18. Der Jugendkönig wird mit dem Luftgewehr im oberen Luftgewehrschießstand ausgeschossen. Schießen dürfen Jugendliche im Alter von 15 bis 20 Jahren, welche in den letzten 2 Jahren nicht die Jugendkönigswürde errungen haben. Der Kinderkönig wird mit dem Lasergewehr im oberen Luftgewehrstand ausgeschossen. Schießen dürfen Kinder im Alter von 10 bis 14 Jahren, welche im Vorjahr nicht die Kinderkönigswürde errungen haben.
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